%R Ostprignitz-Ruppiner

Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrs GmbH (ORP GmbH) Perleberger Str. 64, 16866 Kyritz; Tel. 033971 30864

Antrag fiir ein Abonnement im Tarifgebiet der im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen
(VBB) fiir 12 aufeinanderfolgende Monate.

Bitte den Antrag bis zum 10. Kalendertag des Vormonats in einer der Niederlassungen der ORP GmbH abgeben.

Giiltig ab

[J Neuer Abonnement-Kunde [J monatl. Abbuchung z. 1. des Monats

Abonnement-Nr.* I:l Anderung des Abonnements
* Bitte bei Anderung eintragen. Monat Jahr

Wiihlen Sie die gewiinschte Abonnement-Karte

Ubertragbare Zeitkarten Personliche Zeitkarten
] Monatskarte VBB-Umweltkarte [] Monatskarte Schiiler
[ ] Monatskarte Ausbildung

‘Wiihlen Sie den gewiinschten Bereich

] von nach [] ein Landkreis [] drei Landkreise
Ort Ort

[] Orte mit Stadtlinienverkehr ] zwei Landkreise ] VBB-Gesamtnetz

Landkreise = OPR, HVL, OHV, PR [] zwei Landkreise + eine kreisfreie Stadt

kreisfreie Stadte = P, BRB oder Berlin

Vertragsnehmer fiir das Abonnement/Mandant fiir die SEPA-Basislastschrift

Ich ermédchtige die ORP-GmbH, ab dem in der Bestellung angegebenen Abonnement-Beginn monatlich/jahrlich wiederkehrende
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift im Voraus einzuziehen.Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
ORP-GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es geltendabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Vor Vertragsabschluss wird eine Bonitétspriifung durchgefiihrt.

[ Frau [J Herr Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt.
ORP-GmbH

Name und Vorname des Kontoinhabers Name des Glaublger

Strafle/Hausnummer DE 160PR00000768697

Glaubiger Identifikationsnummer

Postleitzahl/Ort/Ortsteil

Perleberger Str. 64, 16866 Kyritz Deutschland

Land

IBAN

BIC TolNL** Bitte fUr Ruckfragen einen Kontakt
angeben (Tel.-Nr. oder Mail).
Unvollstandige Antrage werden
Geburtsdatum E-Mail-Adresse ** ohne Angabe nicht bearbeitet.

X

Unterschrift des Kontoinhabers

Ort, Datum

** Diese Angaben sind freiwillig und dienen fiir Riickfragen.

Nutzer des Abonnements — personliche Angaben— [] identisch mit Vertragsnehmer

[ Frau [ Herr
Name und Vorname Strafle/Hausnummer
Postleitzahl/Ort/Ortsteil Geburtsdatum

Thre personenbezogenen Daten werden zur Bestellung und Abwicklung des Abonnements (inkl. Betreuung und Information zum Abonnement) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie erteilen
Thre Einwilligung zur Speicherung des Lichtbildes wihrend der gesamten Vertragslaufzeit. Wir weisen darauf hin, dass wir bei Zahlungsausfillen Thre personenbezogenen Vertragsdaten an
die SCHUFA iibermitteln.

Die VBB-fahrCard bleibt Eigentum der ORP GmbH und ist nach Vertragsende an die ORP GmbH zuriickzugeben. Anderungen bestechender Abonnements sind nur durch
den Kontoinhaber/Vertragsnehmer moglich. Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen. Die Beférderungsbedingungen/Tarifbestimmungen des VBB
erkenne ich an.

Bearbeitungsvermerk der ORP

Datum, Unterschrift



kzapke
Texteingabe
Bitte für Rückfragen einen Kontakt

angeben (Tel.-Nr. oder Mail).

Unvollständige Anträge werden

ohne Angabe nicht bearbeitet.


Bescheinigung der Schule/Ausbildungsstiitte

Auszufiillen bei einem personlichen Abonnement fiir Schiiler oder Auszubildende.

Die Schule/Ausbildung endet am

Ort, Datum Unterschrift, Stempel der Schule/Ausbildungsstitte

Gesetzlicher Vertreter
Nur auszufiillen bei Personen, die nicht volljéhrig oder die von einem Betreuer/Vormund vertreten werden.
[ Frau (] Herr

Name, Vorname Strafle, Hausnummer

Postleitzahl, Ort Tel.-Nr. (tagstiber erreichbar)

E-Mail-Adresse

Hinweise fiir personliche Abonnements mit Foto

Fiir alle personlichen Abonnements (Monatskarte Azubi/Schiiler und Abo 65plus), die als VBB-fahrCard ausgegeben werden, ist ein
aktuelles Lichtbild des Nutzers erforderlich.

Das Foto ist ein unverzichtbarer Bestandteil der personlichen VBB-fahrCard. Bitte verwenden Sie ein professionell aufgenommenes
Passbild in der Grofie 45 x 35 mm im Hochformat.
Fotos, die diese Standards nicht erfiillen, sind fiir die VBB-fahrCard nicht geeignet und werden daher nicht angenommen.

Ihr Lichtbild wird ausschlieBlich fiir die Anfertigung der VBB-fahrCard im persdnlichen Abonnement verwendet. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Da es aus organisatorischen Griinden nicht moéglich ist, Ihr Lichtbild
zuriickzusenden, wird es nach der Digitalisierung und Speicherung datenschutzgerecht vernichtet. Nach Ablauf einer
Frist von einem Monat nach Beginn des Abonnements werden die Bilddaten unwiderruflich geloscht. Sollten Sie Thre
VBB-fahrCard einmal verlieren oder diese anderweitig abhanden kommen, bitten wir um erneute Bereitstellung
eines Lichtbildes.

Ohne Abgabe eines Lichtbildes kann kein persénliches Abonnement abgeschlossen werden.

<4— Lichtbild bitte hier leicht ablosbar befestigen
(Fotos gehen nicht zuriick, wenn sie zu fest ankleben)




Bedingungen fur Abonnements
(Auszug aus dem VBB-Tarif — Stand 01.01.2018)

1 Allgemeines

Im Abonnement werden Fahrausweise mit einem Geltungszeitraum von zwolf aufeinanderfolgenden Monaten ausgegeben.
Voraussetzung fiir das Abonnement ist die Teilnahme am Lastschriftverfahren. Vertragspartner des Abonnenten ist das jeweils
vertragsfilhrende Verkehrsunternehmen.

Fahrausweise im Abonnement werden als Chipkarten mit elektronischem Fahrschein (im Folgenden Chipkarte mit EFS genannt)
ausgegeben. Der EFS gilt vom ersten bis zum letzten Tag des Geltungszeitraumes des Abonnements.

Bestimmte Fahrausweise im Abonnement werden in zwolf monatlichen Wertabschnitten, auf denen der jeweilige Kalendermonat mit
Monat und Jahr bezeichnet ist, ausgegeben. Ein Wertabschnitt gilt jeweils vom letzten Kalendertag des vorhergehenden Monats 00:00
Uhr bis zum ersten Kalendertag des darauffolgenden Monats 24:00 Uhr.

Bei Ausgabe von personlichen Fahrausweisen als Chipkarte mit EFS werden das erforderliche Lichtbild sowie ausschlielich Vor-
und Zuname auf die Chipkarte gedruckt. Fiir bestimmte personliche Fahrausweise, die nicht als Chipkarte mit EFS ausgegeben
werden, ist zusétzlich zum Wertabschnitt eine VBB-Kundenkarte mit Lichtbild und ggf. Giiltigkeitsbefristung erforderlich.

2 Fahrausweise im Abonnement

2.1 Abonnements mit monatlicher Abbuchung

Folgende Fahrausweise werden im Abonnement mit monatlicher Abbuchung ausgegeben:
(a) ibertragbare Zeitkarten

- Monatskarten VBB-Umweltkarten

- 8-Uhr-Karten (nur giiltig im Tarifbereich Cottbus)

- 9-Uhr-Karten (nur giiltig in den Tarifbereichen Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie in den
Orten mit
Stadtlinienverkehr)

- 10-Uhr-Karten (nur giiltig im Tarifbereich Berlin)

(b) personliche Zeitkarten

- Monatskarten fiir Auszubildende/Schiiler (es gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.5)

- Schiilertickets, Geschwisterkarten und ermaBigte Schiilertickets fiir Schiiler in Berlin sowie Schiilertickets Potsdam (es
gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.5)

- VBB-Abo 65plus (es gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.6)

- VBB-Abo 65vorOrt (es gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.7)

Die Abbuchung erfolgt entsprechend den von den einzelnen Verkehrsunternehmen im Abonnementvertrag festgelegten Regelungen in
zehn oder zwolf monatlichen Teilbetriagen.

2.2 Abonnements mit jihrlicher Abbuchung
Folgende Fahrausweise werden im Abonnement mit jéhrlicher Abbuchung ausgegeben:
(a) Ttbertragbare Zeitkarten
- Monatskarten VBB-Umweltkarten
- 8-Uhr-Karten (nur giiltig im Tarifbereich Cottbus),
- 9-Uhr-Karten (nur giiltig in den Tarifbereichen Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie in den

Orten mit Stadtlinienverkehr)
- 10-Uhr-Karten (nur giiltig im Tarifbereich Berlin)

(b) personliche Zeitkarten
- Monatskarten fiir Auszubildende/Schiiler (nicht fiir die Teilbereiche AB, BC und ABC des Tarifbereichs Berlin; es gelten
die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.5)
- Schiilerticket Potsdam (es gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.5)
- VBB-Abo 65plus (es gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs, Teil B, Punkt 5.2.6)

3 Beantragung der Teilnahme am Lastschriftverfahren

Voraussetzung fiir die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist ein im SEPA-Raum gefiihrtes Bankkonto, ein Wohnsitz bzw.
gewohnlicher Aufenthalt des Kontoinhabers in der Bundesrepublik Deutschland sowie ein SEPA -Basislastschriftmandat des



Kontoinhabers zur Legitimation des Einzuges félliger Forderungen durch das Verkehrsunternehmen. Fiir die Erteilung des Mandates
ist der dafiir bestimmte Bestellschein bzw. das jeweilige Online-Bestellformular zu verwenden und dem Verkehrsunternehmen bis
zum 10. Kalendertag des Vormonats zu iibermitteln. Die Ubermittlung des schriftlichen Mandates kann durch persénliche Ubergabe
an ausgewdhlten Verkaufsstellen des Verkehrsunternehmens oder per Post sowie auch telekommunikativ (per Fax oder als gescanntes
Dokument per E-Mail) erfolgen.

Wird ein Abonnement fiir personliche Zeitkarten beantragt, sind sowohl der Bestellschein als auch die erforderlichen
Berechtigungsnachweise sowie ein Lichtbild bei einer Verkaufsstelle der Verkehrsunternehmen personlich vorzulegen. Die
Ubermittlung von Lichtbildern oder Nachweisen ist auch telekommunikativ moglich. Abonnements fiir Schiilertickets und
Geschwisterkarten fiir Schiiler bzw. erméBigte Schiilertickets und Geschwisterkarten fiir Schiiler miissen fiir denselben Zeitraum abge
schlossen werden. Dies gilt auch fiir die Ausgabe der unter Punkt 4 genannten Startkarten.

Die Verkehrsunternehmen behalten sich im Zusammenhang mit der Antragstellung, der Verldngerung oder der Anderung des
Abonnementvertrages eine Bonititspriifung vor und kdnnen daraufhin ggf. Antragsteller vom Lastschriftverfahren ausschliefen.
Dariiber hinaus kdnnen auch Antragsteller, die unrichtige Angaben bei der Antragstellung getétigt haben bzw. bei denen bei fritheren
Abonnement vertrdgen Zahlungsunregelméfigkeiten aufgetreten sind, von einer Teilnahme am Lastschriftverfahren ausgeschlossen
werden.

Anderungen des Namens, der Adresse, der E-Mail-Adresse (falls bei der Bestellung angegeben) und der Bankverbindung des Kunden
sind dem Verkehrsunternehmen unverziiglich schriftlich oder in Textform (z. B. per E-Mail) mitzuteilen. Anderungen koénnen nur bis
zum 10. des Vormonats beriicksichtigt werden. Bei Anderung der Bankverbindung sowie des Kontoinhabers ist ein neues SEPA -Ba-
sislastschriftmandat vorzulegen. Anschriftenermittlungen und der Verlust der Wertabschnitte oder Chipkarte (EFS) auf Grund der
fehlenden Mitteilung gehen zu Lasten des Kunden.

4 Startkarten

Abonnements beginnen jeweils zum Ersten eines Kalendermonats. Auf Antrag des Kunden kann eine bis zum beantragten
Abonnementbeginn giiltige Fahrtberechtigung (Startkarte) ausgegeben werden, wenn gleichzeitig ein Abonnement beantragt wurde
und die Voraussetzungen zur Teilnahme am Lastschriftverfahren gemal Punkt 3 vorliegen. Die Startkarte ist Bestandteil des
beantragten Abonnements, jedoch nicht der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit.

Fiir Startkarten gelten die Tarifbestimmungen der jeweils bestellten Zeitkarte gemaf3 Teil B, Punkt 5.2.

Startkarten fiir persdnliche Zeitkarten sind nur in Verbindung mit der entsprechenden VBB-Kundenkarte giiltig. Startkarten fiir das
VBB-Abo 65plus werden nur an Personen ausgegeben, die am 1. Geltungstag der Startkarte mindestens 65 Jahre alt sind.

Startkarten werden auf Antrag nur an den Inhaber des Abonnements bzw. dessen gesetzlichen Vertreter ausgegeben. Zur Legitimation
ist ein Personaldokument und ggf. eine Vollmacht vorzulegen.

Der Fahrpreis einer Startkarte wird wie folgt berechnet:
Tagespreis = Preis des beantragten Abonnements x 1/365.

Der so ermittelte Tagespreis wird in der dritten Stelle nach dem Komma auf den néchsten Cent kaufménnisch gerundet und
anschlieBend mit der gewiinschten Anzahl der Geltungstage der Startkarte multipliziert.

Die Abbuchung des Betrages fiir die Startkarte erfolgt in der Regel mit der ersten Abbuchung des Betrages fiir das Abonnement.
Jedem Verkehrsunternehmen ist es freigestellt, den Gesamtbetrag bzw. einen Teilbetrag der Startkarte sofort bei Ausgabe bar bzw.
bargeldlos zu erheben.

Bei vorzeitiger Kiindigung oder Nichtzustandekommen des Abonnementvertrages oder vorzeitiger Beendigung wihrend des ersten
Vertragsjahres und Riickgabe der Startkarte wird die Berechnung des Fahrpreises fiir die Nutzung der Startkarte analog den
Bedingungen fiir Abonnements bei auferordentlicher Kiindigung geméf Punkt 10.4 vorgenommen.

Bei Verlust von Startkarten wird kein Ersatz geleistet.

Bei Abonnements, fiir die Chipkarten mit EFS ausgegeben werden, konnen Startkarten ebenfalls als EFS auf der Chipkarte
gespeichert werden. Bei Verlust von Chipkarten gilt Punkt 9.5

5 Erhalt der Wertabschnitte bzw. Chipkarte mit EFS

(a) Chipkarte

Die Chipkarte mit dem fiir den Vertragszeitraum giiltigen Chipkarte mit EFS wird dem Kunden bzw. dessen gesetzlichem Vertreter
postalisch zugestellt oder durch einen Zustelldienst iiberbracht. Der Kunde ist verpflichtet, bei Nichterhalt das Verkehrsunternechmen
unverziiglich, jedoch spétestens bis zehn Tage nach Beginn des ersten Giiltigkeitsmonats, schriftlich, in Textform (z. B. per E-Mail)

oder personlich in ausgewahlten Verkaufsstellen des Verkehrsunternehmens zu informieren.

Die Chipkarte Sie kann zudem in besonders bekannt gegebenen Verkaufsstellen ausgegeben werden. Bei einer Vertragsverlangerung
verlangert sich automatisch die Giiltigkeit des EFS.



Bei Ubergabe oder Zusendung der Chipkarte mit EFS sind im beigefiigten Anschreiben die auf dem Chip gespeicherten Daten des
Abonnements aufgefiihrt. Der Kunde hat die Daten auf Richtigkeit und Vollstindigkeit zu priifen. Beanstandungen sind dem
vertragsfilhrenden Verkehrsunternehmen unverziiglich, jedoch spétestens bis zehn Tage nach Beginn des ersten Giiltigkeitsmonats,
schriftlich, in Textform (z. B. per E-Mail) oder personlich in ausgewahlten Verkaufsstellen des vertragsfithrenden
Verkehrsunternehmens anzuzeigen.

Die Daten auf der Chipkarte kdnnen in besonders bekannt gegebenen Verkaufsstellen ausgelesen werden.
(b) Wertabschnitte

Die fiir den Vertragszeitraum giiltigen zwolf monatlichen Wertabschnitte werden dem Kunden bzw. dessen gesetzlichem Vertreter
postalisch zugestellt oder durch einen Zustelldienst iiberbracht. Die Zustellung der Wertabschnitte kann auch in zwei oder mehr
Teillieferungen erfolgen. Der Kunde ist verpflichtet, bei Nichterhalt oder bei Falschlieferung der Wertabschnitte das
Verkehrsunternehmen unverziiglich, jedoch spétestens bis zehn Tage nach Beginn des ersten Giiltigkeitsmonats, schriftlich,

in Textform (z. B. per E-Mail) oder personlich in ausgewéhlten Verkaufsstellen des Verkehrsunternehmens zu informieren.

Bei personlichen Zeitkarten ist die Nummer der VBB-Kundenkarte in das vorgesehene Feld des jeweiligen Wertabschnittes
einzutragen. Bei Abonnements der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) oder der S-Bahn Berlin GmbH ist zusatzlich die auf dem
Wertabschnitt angegebene Abonnement-Nummer in das hierfiir vorgesehene Feld der VBB-Kundenkarte einzutragen.

6 Durchfiihrung des Lastschriftverfahrens (Abbuchungen)

Die jeweils geltenden Gesamtbetridge flir Abonnements sind in der Anlage 4 des VBB-Tarifs in seiner jeweils geltenden,
ver6ffentlichten Fassung aufgefiihrt.

Beim Lastschriftverfahren fiir Abonnements mit jahrlicher Abbuchung wird der Gesamtbetrag grundsétzlich im Voraus am 1.
Bankarbeitstag des ersten Giiltigkeitsmonats abgebucht.

Beim Lastschriftverfahren fiir Abonnements mit monatlicher Zahlweise Abbuchung wird der Gesamtbetrag in monatlichen
Teilbetriagen jeweils am 1. Bankarbeitstag des laufenden Monats abgebucht. Eventuelle teilungsbedingte Rundungsdifferenzen zum
Gesamtbetrag werden mit dem letzten Teilbetrag ausgeglichen. Bei Tarifdinderungen wéhrend der Laufzeit des Abonnements werden
die monatlichen Teilbetriige ab dem Zeitpunkt der Anderung entsprechend angepasst.

Abweichende Regelungen zum Abbuchungszeitpunkt kdnnen durch einzelne Verkehrsunternehmen im Abonnementvertrag festgelegt
werden.

Kann der Einzugsbetrag (einmaliger Gesamtbetrag bzw. monatlicher Teilbetrag) aus Griinden, die nicht vom Verkehrsunternehmen
zu vertreten sind, nicht fristgerecht abgebucht werden, werden der geschuldete Betrag und die anfallenden Bankgebiihren sowie
Bearbeitungsentgelt von mindestens 2,50 EUR im néchsten Monat fillig und abgebucht, es sei denn der Kunde weist nach, dass ein
Schaden nicht oder in geringerer Hohe entstanden ist. Dieses gilt auch bei eventuell weiteren Riicklastschriften (gemafl Punkt 10).

Bei erstmaligem oder erneutem Abschluss eines Abonnementvertrages erhélt der Kunde im Rahmen des SEPA -Basislastschrift-
verfahrens spétestens 5 Bankarbeitstage vor der ersten Abbuchung eine Information iiber Abbuchungszeitpunkt und Héhe des
Lastschrifteinzuges.

7 Verlingerung der Vertrige

Abonnementvertrige fiir iibertragbare Zeitkarten sowie fiir das VBB-Abo 65plus und das VBB-Abo 65vorOrt verlangern sich jeweils
um zwOlf Monate, wenn sie nicht gemif3 Punkt 10 gekiindigt werden.

Die Abonnements fiir Auszubildende/Schiiler (ausgenommen Schiilertickets, Geschwisterkarten und erméafigte Schiilertickets fiir
Schiiler in Berlin sowie Schiilertickets Potsdam) enden grundsitzlich nach zwolf Monaten. Eine Verldngerung ist spitestens sechs
Wochen vor Ende der Laufzeit unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen neu zu beantragen.

Die Abonnements fiir Schiilertickets, Geschwisterkarten und erméBigte Schiilertickets fiir Schiiler in Berlin sowie fiir das
Schiilerticket Potsdam verldngern sich jeweils um zwdlf Monate, wenn sie nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum jeweiligen
Vertragsende von einem der Vertragspartner schriftlich oder in Textform (z. B. per E-Mail) gekiindigt werden. Mit Vollendung des
16. Lebensjahres endet das Abonnement, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, es sei denn der Kunde weist seine weitere
Berechtigung entsprechend Teil B, Punkt 5.2.5.2 des VBB-Tarifs nach. In diesem Fall verldngert sich

das Abonnement entsprechend der nachgewiesenen Berechtigung und endet mit deren Wegfall. Die Geschwisterkarte fiir Schiiler gilt
jedoch lingstens bis zum Ablauf der Giiltigkeit des dazugehorigen Schiilertickets bzw. des dazugehdrigen erméBigten Schiilertickets.
Das erméBigte Schiilerticket gilt langstens bis zum Ablauf der Giiltigkeit des ,,berlinpass-BuT* mit Hologrammaufkleber.

Beim Wegfall der Voraussetzungen fiir personliche Zeitkarten ist der Abonnent zur unverziiglichen Mitteilung an das
vertragsfilhrende Verkehrsunternehmen verpflichtet.

8 Anderung der Vertriige
Der Wechsel bzw. die Ergdnzung des gewahlten Tarifbereichs bzw. der Wechsel des Abonnementtyps ist wahrend der Laufzeit des

Vertrages auf schriftlichen Antrag zum 1. des Folgemonats mdglich, sofern der Anderungsantrag bis zum 10. des Vormonats gestellt
wird [schriftlich oder in Textform (z. B. per E-Mail)] und soweit der Kunde die Voraussetzungen fiir den gednderten Tarif erfiillt. Die



Abrechnung des bisherigen bzw. des neuen Abonnements erfolgt tagesgenau entsprechend der Regelung in Punkt 4. Bereits gezahlte
Betrdge werden angerechnet. Bei jahrlicher Abbuchung wird fiir die Abrechnung des urspriinglichen Abonnements der zum Zeitpunkt
des Vertragsbeginns fallige Preis zugrunde gelegt.

Bereits gezahlte Betrige werden angerechnet. Bei jéhrlicher Abbuchung wird fiir die Abrechnung des urspriinglichen Abonnements
der zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns fillige Preis zugrunde gelegt.

Ein Wechsel zwischen jahrlicher und monatlicher Abbuchung sowie zwischen monatlicher und jéhrlicher Abbuchung ist innerhalb
eines Vertragszeitraumes ausgeschlossen.

9 Ersatz Chipkarten mit EFS und Wertabschnitten

(a) Chipkarten

Die Chipkarten sind Eigentum des vertragsfiihrenden Verkehrsunternehmens. Ist die Kartengiiltigkeit abgelaufen bzw. eine Anderung
des Geltungsbereiches und/oder personlicher Daten erforderlich, wird dem Kunden unaufgefordert oder gemafl Beantragung eine neue
Chipkarte mit EFS zugesandt.

Der Verlust oder die Beschddigung der Chipkarte ist dem vertragsfilhrenden Verkehrsunternehmen unverziiglich mitzuteilen. Die
urspriinglich ausgegebene Chipkarte wird gesperrt. Das gleiche gilt, wenn der Kunde seine Chipkarte nicht gemif3 Teil A, § 8 Absatz
la fristgerecht zur Priifung vorlegt. Die Ausstellung einer Ersatz-Chipkarte erfolgt gegen ein Entgelt in Héhe von 10,00 EUR und bei
personlichen Zeitkarten geméf3 Punkt 2.2 (b) nach Vorlage eines Lichtbildes. Fiir jede weitere Ersatz Chipkarte innerhalb von 24

Monaten nach der ersten Ersatzausstellung wird ein Entgelt von 20,00 EUR erhoben.

Beruht die Beschddigung oder Nichtlesbarkeit der Chipkarte auf einem durch das ausstellende oder das kontrollierende
Verkehrsunternehmen zu vertretenden Umstand, so entféllt das Entgelt filir die Ausstellung der Ersatz-Chipkarte.

(b) Wertabschnitte
Bei Verlust oder Beschddigung von Wertabschnitten wird kein Ersatz geleistet.
10 Kiindigung der Vertrige

Séamtliche Kiindigungen bediirfen der Schriftform oder der Textform (z B. per E-Mail).

10.1 Ordentliche Kiindigung durch den Kunden

Abonnementvertridge konnen mit einer Frist von sechs Wochen zum jeweiligen Vertragsende gekiindigt werden.

10.2 AuBlerordentliche Kiindigung durch den Kunden

Der Abonnementvertrag kann durch den Kunden auch vor Ablauf der 12-Monats-Laufzeit jeweils zum Ende eines Monats vorzeitig
gekiindigt werden, wenn gleichzeitig mit der Kiindigung die restlichen Wertabschnitte bzw. die Chipkarte mit EFS an das
vertragsfilhrende Verkehrsunternehmen zuriickgegeben werden. Wird die Kiindigung und Riickgabe bis zum 2. Kalendertag eines

Monats vorgenommen (bei Einsendung gilt das Datum des Poststempels), so ist die Kiindigung zum Ablauf des Vormonats wirksam.

Bei auferordentlicher Kiindigung des Vertrages wird ein Bearbeitungsentgelt in Hohe von 2,50 EUR erhoben, es sei denn der Kunde
weist nach, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

10.3 AuBlerordentliche Kiindigung durch das Verkehrsunternehmen

Das Verkehrsunternehmen ist in insbesondere folgenden Féllen zur auBerordentlichen, fristlosen Kiindigung des Abonnement-
vertrages berechtigt:

- bei durch den Kunden zu vertretender Riicklastschrift oder
- bei Widerruf des SEPA-Basislastschriftmandates bzw. bei nicht rechtzeitiger Bekanntgabe einer giiltigen Bankverbindung.

Der Abonnent hat die restlichen Wertabschnitte bzw. die Chipkarte an das vertragsfiihrende Verkehrsunternehmen zuriickzugeben.

Bei aulerordentlicher Kiindigung des Vertrages wird ein Bearbeitungsentgelt in Hohe von 2,50 EUR erhoben, es sei denn der Kunde
weist nach, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

10.4 Abrechnung bei auflerordentlicher Kiindigung
Bei auBerordentlicher Kiindigung erfolgt die Abrechnung des Nutzungszeitraums (Zeitraum ab Beginn des vorzeitig beendeten

Vertragsjahres bis zur erfolgten Riickgabe der Wertabschnitte bzw. bis zur Sperrung des EFS der Chipkarte) auf der Grundlage der
jeweiligen Preise der entsprechenden Monatskarten ohne Abonnement.



Bei einer aulerordentlichen Kiindigung (mit Ausnahme des VBB-Abos 65plus und des Schiilertickets Potsdam) wird fiir jeden
Nutzungstag 1/365 des 12-fachen Preises der entsprechenden Monatskarte ohne Abonnement gemafl VBB-Tarif berechnet. Bei einer
aulerordentlichen Kiindigung des VBB-Abo 65plus wird fiir jeden Nutzungstag 1/365 eines Referenz-Jahrespreises in Hohe von
708,00 EUR, bei einer auBerordentlichen Kiindigung des Schiilertickets Potsdam wird fiir jeden Nutzungstag 1/365 eines Referenz-
Jahrespreises in Hohe von 300,00 EUR und bei einer aullerordentlichen Kiindigung des VBB-Abo 65vorOrt wird fiir jeden
Nutzungstag 1/365 eines Referenz-Jahrespreises in Hohe von 388,00 EUR berechnet.

Die vorstehende Berechnung nach Nutzungstagen ist jeweils der Hohe nach begrenzt auf den gesamten Abonnementpreis des
vorzeitig beendeten Vertragsjahres.

Verkehrsunternehmen, die in zehn Monatsraten abbuchen, nehmen keine Nachbelastung vor, da der monatliche Abonnementbetrag
dem Preis der Monatsrate entspricht.

Bereits gezahlte Betridge werden angerechnet und der dann noch ausstehende Betrag abgebucht
bzw. ein evtl. Guthaben bargeldlos erstattet.

10.5 Zusitzliche Regelungen fiir Chipkarten mit EFS

Die Chipkarten mit EFS werden durch das Verkehrsunternehmen zum Vertragsende (durch Zeitablauf bzw. Kiindigung) gesperrt. Die
Chipkarte ist innerhalb von zehn Tagen nach Vertragsende an das vertragsfiihrende Verkehrsunternehmen zuriickzugeben. Bei
Uberschreitung dieser Frist wird ein Entgelt in Hohe von 10,00 EUR fillig, es sei denn der Kunde weist nach, dass er die
Fristiiberschreitung nicht zu vertreten hat. Das Entgelt wird im Lastschriftverfahren abgebucht bzw. mit einem bestehenden Guthaben
verrechnet.

11 Fahrgelderstattung fiir personliche Zeitkarten im Abonnement

Eine Fahrgelderstattung fiir personliche Zeitkarten im Abonnement wird nur bei einer mit stationirer Behandlung oder Bettldgerigkeit
verbundenen Einzelerkrankung von mindestens 15 zusammenhéngenden Krankheitstagen gewéhrt. Der Nachweis ist durch die
Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse zu erbringen.

Fiir jede Einzelerkrankung von mindestens 15 Tagen wird ab dem ersten Tag 1/365 des Jahresbetrages der entsprechenden Zeitkarten
gemil VBB-Tarif, nach Abzug der Verwaltungskosten von mindestens 2,50 EUR, erstattet. Der Antrag ist durch den Kunden
unverziiglich, spétestens innerhalb einer Woche nach Beendigung der Erkrankung zu stellen. Erstattungen werden nach Priifung des
Anspruchs vorgenommen. Die Erstattungsbetrdge werden bargeldlos iberwiesen.



